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Auf der Grundlage von § 37 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26.02.2007, 
zuletzt geändert am 15. Dezember 2015 (Nds. GVBl. Nr. 22/2015 S. 384), hat das Präsidium der Ostfalia Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel am 30.03.2017 der Änderung 
der Prüfungsordnungen für den Masterstudiengang „Wasserwirtschaft im globalen Wandel“ der Fakultät 
Bau-Wasser-Boden (Verkündungsblätter Nr. 27/2012 und 40/2013) zugestimmt. 
 
 
Folgende Ergänzung des § 20 (Umfang und Art der Masterarbeit), Absatz 3, Sätze 1 und 3, sowie der Anlagen 1a 
(Pflichtmodule) und 1b (Wahlpflichtmodule) treten aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats Bau-Wasser-
Boden vom 08.03.2017 am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Hochschule in Kraft: 
 
§ 20 (Umfang und Art der Masterarbeit)  
(3) 1Das Thema der Masterarbeit kann von jeder Professorin / jedem Professor und jeder Honorarprofessorin / 
jedem Honorarprofessor der Fakultät gestellt werden. 2Es kann aber auch von anderen Prüferinnen oder 
Prüfern nach § 31 Abs. 1 gestellt werden. 3In diesem Fall muss die Zweitprüferin / der Zweitprüfer Professorin / 
Professor oder Honorarprofessorin / Honorarprofessor der Fakultät sein. 
 
Anlage 1a (Pflichtmodule) 
Beim Modul C 1.6 „Arbeiten in Wissenschaft und Technik“ wird eine Fußnote mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
„Kann durch ein Wahlpflichtmodul aus dem Angebotskatalog ersetzt werden“. In diesem Fall erhöht sich die 
Anzahl der zu belegenden Wahlpflichtmodule von 5 auf 6. 
 
Anlage 1b (Wahlpflichtmodule) 
Das Wahlpflichtmodul CWPF-6 „Umweltchemie und Sanierungsstrategien“ wird gestrichen.  
Die folgenden Wahlpflichtmodule werden ergänzt: 
 

 Modul (grau hinterlegt) und zugehörige Fächer Sem.3) PL 1) SL Z LP Wichtung 

CWPF-11 Abfallwirtschaft     5  

 Abfallwirtschaft 1/2 KT  - 5  

CWPF-12 Katastrophenmanagement in der Wasserwirtschaft     5  

 Katastrophenmanagement in der Wasserwirtschaft 1/2 H  - 5  

CWPF-13 Ingenieurarbeiten im Wasserverband     5  

 Ingenieurarbeiten im Wasserverband 1/2 H  - 5  

CWPF-14 IT-Anwendungen in der Geotechnik 2 1/2    5  

 IT-Anwendungen in der Geotechnik 2 1/2 R  - 5  

 
 
 


